
 

Stand 26. April 2017 

Förderrichtlinien  

Zukunft Kinder - der Hilfsfonds der AWO Kiel 

 

 

1. Förderungsberechtigte 

 

Durch den Hilfsfonds des AWO Kreisverbandes Kiel e.V. erhalten Projekte, Einrichtungen, 

Initiativen und Einzelpersonen in Kiel finanzielle Unterstützung, die Maßnahmen ergreifen, 

die der Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen entgegenwirken.  

 

Der Hilfsfonds fördert aus Spendenmitteln zur Verbesserung der Lebenswelt von Kindern 

und Jugendlichen. 

 

a) Maßnahmen und Projekte insbesondere zu den Themen:  

 Gesundheit und Bewegung 

 Ernährung 

 Bildung von Kindern  

 Gewaltprävention 

 Kinderrechte/ -politik  

 Medienkompetenz  

 Kinder- und Jugendkultur  

 

b) Maßnahmen und besondere Bedarfe in Familien und Einrichtungen. 

 

2. Förderbeträge und -verwendung 

 

Die Förderhöhe beträgt maximal 5.000 € als Festbetragsfinanzierung. Der Zuschuss ist 

wirtschaftlich zu verwenden. Der Kosten- und Finanzierungsplan ist bindend.  

 

3. Antragsfristen und -verfahren 

 

Anträge können jederzeit gestellt werden, sie bedürfen der Schriftform und müssen 

Begründung und Kostenaufstellung enthalten. Die Entscheidung über die Förderung des 

Antrags erfolgt durch den Beirat des AWO Hilfsfonds. Antragsteller erhalten per Mail/ Fax/ 

Brief eine Rückmeldung über den Eingang des Antrages. Die Entscheidung (Zustimmung 

oder Ablehnung) wird den Antragstellern schriftlich mitgeteilt. Die eingegangenen Anträge 

werden quartalsweise im ersten Monat des Folgequartals beschieden. Eilanträge in 

besonderen Situationen werden zeitnah beschieden. 

 

Es sind die vorgefertigten Antragsformulare zu nutzen, die im Original an den Hilfsfonds zu 

senden sind (Zukunft Kinder – der Hilfsfonds der AWO Kiel, Preetzer Str. 35, 24143 Kiel). 

Der im Antrag angegebene Projektzeitraum ist verbindlich. Sollte sich ein Projektzeitraum 

wider Erwarten verlängern, ist die Verlängerung formlos schriftlich zu beantragen.  

 

Der Hilfsfonds begründet Ablehnungen nicht. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht 

nicht.     

Preetzer Str. 35 

24143 Kiel  
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4. Veröffentlichung 

 

Bei Veröffentlichungen und Verlautbarungen zu den Projekten (z. B. Presseerklärungen, 

Publikationen, Arbeitsmaterialien, Berichte, Ankündigungen, Einladungen) ist in geeigneter 

Form (Logo und Text) auf die Förderung durch den AWO Hilfsfonds aufmerksam zu machen. 

Mit der Schlussabrechnung sind Belegexemplare für diese Aktivitäten vorzulegen. Eine 

Verlinkung der Projektseite mit www.awo-kiel.de ist vorzunehmen, sofern eine eigene 

Homepage vorhanden ist. Veröffentlichungen und Verlautbarungen sind mit dem AWO 

Hilfsfonds abzustimmen. 

 

5. Projektabschluss  
 

Zum Projektabschluss sind ein rechnerischer Verwendungsnachweis sowie ein Sachbericht 

vorzulegen. Im rechnerischen Verwendungsnachweis müssen die Einzelbeträge 

entsprechend der im Finanzplan festgelegten Gliederung dargestellt und aufsummiert 

werden. Diese sind durch Kopien der Belege nachzuweisen. Zu Rechnungen und 

Honorarverträgen muss nachgewiesen werden, dass der Betrag bezahlt wurde (z.B. durch 

Kontoauszüge). Auf Honorarverträgen muss aufgelistet sein, welche Leistungen die 

Honorarkraft in welchem Zeitraum und zu welchem Stundensatz erbringt.  

 

Der AWO Kreisverband Kiel e.V. behält sich eine Prüfung der Originalbelege vor. Aus diesem 

Grund sind diese Belege sechs Jahre aufzubewahren und bei Bedarf vorzulegen.  
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AWO Kreisverband Kiel e. V. 
Zukunft Kinder – der Hilfsfonds der AWO Kiel 
Preetzer Straße 35 
24143 Kiel 
 

___________________ 

Absender  

 

Antrag auf Unterstützung aus dem AWO Hilfsfonds 
 
 
Hiermit beantragen wir eine Förderung für   eine Einrichtung 

 ein Projekt 

 eine Initiative 

 eine Einzelperson 

 

 

________________________________________________________________ 
Name, Ansprechpartner, Adresse, Telefonnummer, E-Mail 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Folgende Maßnahme soll gefördert werden: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Begründung: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
 

Antragssumme: _____________ Euro  Bitte Kostenaufstellung beifügen!  
 
 

Kiel, ______________    _________________________ 

       Unterschrift Antragsteller 
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AWO Kreisverband Kiel e. V. 
Zukunft Kinder – der Hilfsfonds der AWO Kiel 
Preetzer Straße 35 
24143 Kiel 
 

___________________ 

Absender  

 

 

Verwendungsnachweis AWO Hilfsfonds 
 
 
Hiermit bestätigen wir die ordnungsgemäße Verwendung der bewilligten Mittel der 

Maßnahmenförderung für  

 

________________________________________________________________ 
Name, Ansprechpartner, Adresse, Telefonnummer, E-Mail  

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Folgende Maßnahme wurde durchgeführt: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Verwendeter Betrag: _____________ Euro 

 

Eine Kopie der Rechnung/en liegt bei. 

 

Es wird bestätigt, dass das Geld ausschließlich obiger Maßnahme und oben 

genannter Einrichtungen/genanntem Projekt/genannter Initiative zugute-

gekommen ist.  

 

 

Kiel, ______________    _________________________ 

       Unterschrift  

 
 

 


